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A.1 Wesentliche Änderungen im Vergleich zur bisherigen Regelung  

In der nachfolgenden Übersicht werden die wesentlichen Änderungspunkte der Novellierung 
des Beurteilungswesens dargelegt.  

Thema Neu:  
BeurtVO 

Bisher:  
BeurtRL-FHH  

Geltungsbereich § 2 Nr. 1.1 

Die BeurtVO gilt im Gegensatz zur 
BeurtRL-FHH unmittelbar nur für Be
amtinnen und Beamte (eine inhalts
gleiche Anwendbarkeit für Tarifbe
schäftigte wird durch eine Regelung 
in Verwaltungsvorschriften erreicht), 
ausgenommen sind Beamtinnen 
und Beamte im Vorbereitungsdienst 
sowie Beamtinnen und Beamte, de
nen zur Vermeidung einer Verset
zung in den Ruhestand eine gerin
gerwertige Tätigkeit übertragen 
wurde (§ 26 Abs. 3 BeamtStG), für 
Körperschaftsbeamtinnen und -be
amte (z.B. bei UKE, HPA, u.a.) kön
nen Sonderregelungen getroffen 
werden. Für Polizei und Feuerwehr 
werden besondere Verordnungen er
lassen. 

Grundsätze und Ziele § 3 Nrn. 1.2 Keine substanziellen Änderungen. 

Beurteilungsarten, Anlass- 
und Regelbeurteilung § 4 Nr. 2 

Keine substanzielle Veränderung, 
Klarstellung: Es bleibt bei dem Sys
tem aus Regel- und Anlassbeurtei
lungen, bei dem eine grundsätzliche 
Gleichwertig- bzw. Vergleichbarkeit 
der Beurteilungen besteht. Anlass
beurteilungen treten jeweils an die 
Stelle der Regelbeurteilung, woraus 
sich wie gehabt individuelle Beurtei
lungsstichtage und -intervalle für die 
Beurteilten ergeben. (Ausnahme: 
Steuerverwaltung, vgl. § 30 Nr. 2 Be
urtVO). 

Ausnahmen von der Beur
teilungspflicht § 5 Nr. 4.3 

Neue Struktur, bessere Übersicht, 
mehr Klarheit. Klarstellung: Befindet 
sich jemand in einer (längerfristigen) 
Qualifizierung, wird quasi der Beur
teilungszeitraum „angehalten“. 
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Thema Neu:  
BeurtVO 

Bisher:  
BeurtRL-FHH  

Beurteilungsintervall und -
stichtag § 6 Abs. 1 Nr. 4.2 Keine inhaltlichen Änderungen. 

Verzicht auf Regelbeurtei
lung, Ausnahmen von der 
Regelbeurteilung 

-/- Nr. 4.1 Abs. 2 

Ein Verzicht auf die Erstellung einer 
Regelbeurteilung durch Personen, 
die ihr 55. Lebensjahr vollendet ha
ben, ist künftig nicht mehr möglich. 
Klarstellung: Keine Regelbeurteilung 
für sog. politische Beamtinnen bzw. 
Beamte. Für Bestandsfälle ist eine 
Übergangsregelung vorgesehen. Au
ßerdem finden in den letzten 12 Mo
naten vor dem Eintritt in den Ruhe
stand keine Beurteilungen mehr 
statt. 

Beurteilungsgespräch § 7 Nr. 6 Keine substanzielle Veränderung. 

Unterlassen (neu: Hinaus
schieben) und Nachholen 
von Regelbeurteilungen 
und Beurteilungsgesprä
chen 

§ 8 Nr. 3.10 

Änderungen eher redaktioneller Art, 
im Wesentlichen werden die vorhan
denen Regelungen lediglich klarer 
und präziser ausgeführt. 

Beurteilungsanlässe § 9 Nr. 5 

Neue Struktur, bessere Übersicht, 
mehr Klarheit auch durch Zusam
menfassen von Tatbeständen, re
daktionelle Ergänzungen, aber keine 
substanziellen inhaltlichen Ände
rungen. 

Inhalt der Beurteilung § 10 

Beurteilungs
formular als 
Anlage zur 
BeurtRL 

Die Inhalte der dienstlichen Beurtei
lung werden erstmals in der Rege
lung selbst formoffen und übersicht
lich dargestellt, inhaltlich ergeben 
sich aber keine wesentlichen Ände
rungen zum Status quo. 

Erst- und Zweitbeurtei
lende § 11 Nr. 3.2 

Keine wesentlichen Veränderungen, 
lediglich redaktionelle Klarstellung: 
Wer die Beurteilenden sind, be
stimmt die bzw. der Dienstvorge
setzte. Neu: Beurteilungen durch 
mehrere Personen sind möglich 
(Führen im Tandem, geteilte Arbeits
plätze). 

Pflichten der Beurteilenden § 12 Nr. 3.3 Keine substanziellen Änderungen. 
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Thema Neu:  
BeurtVO 

Bisher:  
BeurtRL-FHH  

Abgeordnete Beschäftigte 
sowie Beschäftigte auf ge
teilten Arbeitsplatzen 

§ 13 Nr. 3.8 Im Wesentlichen nur eine Klarstel
lung. 

Beurteilungszeitraum § 14 Nr. 3.6 

Unverändert: Beurteilungszeitraum 
ist der Zeitraum seit der letzten Be
urteilung. Im Übrigen: Klarstellung (§ 
14 Abs. 1, 3, 5). Neu: Soll-Regelung 
zur doppelten Beurteilung von Beur
teilungszeiträumen (Abs. 4) und Re
gelung zur Beurteilungszuständig
keit bei Abordnungen (Abs. 2). 

Beurteilungsverfahren, Vor
drucke, Technik 

§ 15, § 10 
Abs. 3 Nr. 3.4 

Keine größere inhaltliche Verände
rung. Wegfall der Unterschrifterfor
dernisse, dadurch erweiterte Mög
lichkeiten, technische Lösungen zu 
nutzen. Ermächtigung für den 
Dienstherrn, für die Beurteilungen 
schriftliche oder elektronische For
mulare festzulegen und deren Ver
wendung oder die Nutzung elektro
nischer Verfahren vorzuschreiben. 

Beurteilungsbeitrag, Mitt
wirkung Dritter § 16 Nr. 3.7 

Klarstellung, strukturiertere Darstel
lung. Neu: Beurteilungsbeiträge wer
den unmittelbar erstellt und nicht 
erst zum Zeitpunkt der Erstellung 
der nächsten Beurteilung. Vor die
sem Hintergrund wird auch das Ver
fahren für die Erstellung von Beurtei
lungsbeiträgen etwas formaler aus
gestaltet. Neu ist auch, dass bei ge
ringfügigen Beschäftigungszeiten 
kein vollumfänglicher Beurteilungs
beitrag unter Bewertung aller Beur
teilungskriterien fällig wird. Für ei
nen Zeitraum von unter 8 Wochen 
oder wenn der Arbeitsumfang weni
ger als 20% der regelmäßigen Ar
beitszeit beträgt (etwa bei einer Teil
abordnung), reicht ein Beitrag in 
Textform. Auch die Fallgruppen, die 
die Fertigung eines Beurteilungsbei
trages begründen, wurden überar
beitet.  
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Thema Neu:  
BeurtVO 

Bisher:  
BeurtRL-FHH  

Bestätigung § 17 Nr. 3.9 Keine substanzielle Änderung. 

Berichtigen § 18 Nr. 3.10 
Der Rahmen, innerhalb dessen Be
richtigungen möglich sind, wird erst
mals festgelegt. 

Beurteilungsmaßstab § 19 Nr. 3.5 

Wesentliche Änderung: Den Maß
stab für die Beurteilung bilden nicht 
mehr die Anforderungen des Ar
beitsplatzes, sondern bei Beamtin
nen und Beamten die des innege
habten beamtenrechtlichen Sta
tusamtes, bei Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern der individuel
len tariflichen Eingruppierung. Bei 
der Beförderungserprobung ist Maß
stab das angestrebte Statusamt. 

Schwerbehinderte, Teilzeit
beschäftigung, Beurlau
bung, Freistellung 

§ 19 Abs. 4, 5 Nr. 4.3 

Neue Struktur, bessere Übersicht, 
mehr Klarheit, wenig substanzielle 
Veränderung. Präzisierung der Rege
lung über die Beurteilung von 
schwerbehinderten bzw. diesen 
gleichgestellten Personen; die Infor
mation über das Vorliegen einer 
Schwerbehinderung kann der Beur
teilung künftig nicht mehr entnom
men werden (vergl. § 10). 

Beurteilungskriterien § 20 Abs. 2 

Beurteilungs
formular als 
Anlage zur 
BeurtRL 

Wesentliche Änderung: Anstelle 
der 17 allgemeinen Beurteilungskri
terien in 6 Beurteilungskategorien 
künftig 6 allgemeine Beurteilungs
kriterien. 

Beurteilung von Führung § 20 Abs. 3 

Beurteilungs
formular als 
Anlage zur 
BeurtRL 

Neu und wesentlich: Zukünftig 5 
Führungskriterien, die sich am Füh
rungsleitbild orientieren. 

Bewertung § 21 

Beurteilungs
formular als 
Anlage zur 
BeurtRL 

Wesentliche Änderung: Geänderte 
Bewertungsskala (0 bis 6 Punkte je 
Kriterium). 

Gesamturteile §§ 22 ff. 

Beurteilungs
formular als 
Anlage zur 
BeurtRL 

Wesentliche Änderung: Einführung 
eines Gesamturteils für alle zu Beur
teilenden (Gesamturteil I), das aus 
den allgemeinen 
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Thema Neu:  
BeurtVO 

Bisher:  
BeurtRL-FHH  

Beurteilungskriterien hergeleitet 
wird, sowie Einführung eines Ge
samturteils Führung, das aus den 
Führungskriterien hergeleitet wird, 
sowie eines Gesamturteils II, das 
aus dem Gesamturteil I und dem 
Gesamturteil Führung gebildet wird.  
Erhebliche Reduzierung der Texter
fordernisse. 

Potentialeinschätzung § 26 

Beurteilungs
formular als 
Anlage zur 
BeurtRL 

Präzisierung. 

Fiktive Beurteilung von frei
gestellten Beamtinnen und 
Beamten 

§ 27 -/- 
Neu: Hierzu fehlte bisher in der all
gemeinen Verwaltung eine Rege
lung. 

Sonderregelungen für be
stimmte Bereiche 

§§ 28 ff.; Ab
weichende 
und ergän
zende Rege
lungen für be
stimmte Be
reiche kön
nen überdies 
in eigenstän
digen Verord
nungen gere
gelt werden. 

Bisher: Ergän
zende und 
abweichende 
Regelungen 
für bestimmte 
Bereiche wur
den in Form 
eigenständi
gen 
Dienstverein
barungen ge
troffen. 

Die Regelungen für das wissen
schaftliche Personal an Hochschu
len und hauptberufliche Mitglieder 
der Präsidien und Dekanate, für 
Staatsanwältinnen und Staatsan
wälte sowie für die Anlassbeurtei
lungen zur Teilnahme am Auswahl
verfahren für den Weiterbildungs-
Masterstudiengang Public Manage
ment wurden in die Verordnung auf
genommen. Für Polizei und Feuer
wehr werden eigenständige Verord
nungen geschaffen (vergl. § 2 Abs. 
3).  

Datenverarbeitung bzw. -
schutz, Aufbewahrung § 33 Nrn. 1.3, 3.4, 

7 

Keine substanzielle Veränderung, le
diglich eine Präzisierung und über
sichtlichere Strukturierung. 

 

  



Version 1.01 
Dezember 2025 

 

7 
 

A.2 Ablauf der Beurteilung (schematische Prozessbeschreibung) 

Im Folgenden wird der Ablauf der Beurteilung in Form einer schematischen Prozessbeschrei
bung dargestellt. Dabei werden die einzelnen Prozessschritte sowie die jeweils zuständigen Ver
antwortlichen aufgeführt. Zudem wird aufgezeigt, welche Personen in den jeweiligen Schritten 
beteiligt sind und welche Dokumente für den Prozess relevant sind. Grau hinterlegte Bereiche 
kennzeichnen optionale Schritte, die je nach Kontext angewendet werden. Ausführliche Infor
mationen zu den Beurteilungsverfahren finden Sie im Praxisleitfaden, Kapitel 3.4.  

Prozessbeschreibung: Beurteilungskonferenzen 

Prozessschritt Verantwortlich Beteiligt Dokumente 
Planung und Durchfüh
rung der vertikalen Beur
teilungskonferenzen 
(einmal jährlich) 

Zweitbeurteilende 
Zweitbeurteilende 
Ihnen unterstelle 
Erstbeurteilende 

Vorbereitende Unter
lagen 

Planung und Durchfüh
rung von horizontalen 
Beurteilungskonferen
zen 

Zweitbeurteilende 

Zweitbeurteilende 
der Dienststelle  
Personalbereiche zur 
Unterstützung in der 
Vorbereitung und 
Durchführung 

Vorbereitende Unter
lagen 

 

Prozessbeschreibung: Bei Regelbeurteilungen - Beurteilungsgespräch 

Prozessschritt Verantwortlich Beteiligt Dokumente 

Die Personalverwaltung 
informiert alle Beteilig
ten regelhaft ein Jahr vor 
der nächsten Regelbeur
teilung über den Termin 

Personalverwal
tung 

Personalverwaltung 
Erstbeurteilende 
Zu beurteilende Per
son 
Ggf. verwaltungsin
terne Vertrauensper
son 

Mail 

Vorbereitung des Beur
teilungsgesprächs Erstbeurteilende Erstbeurteilende Vorbereitende Unter

lagen 

Durchführung des Beur
teilungsgesprächs Erstbeurteilende 

Erstbeurteilende 
Zu beurteilende Per
son 
Ggf. verwaltungsin
terne Vertrauensper
son 

Vorbereitende Unter
lagen 

Dokumentation und Be
stätigung des Beurtei
lungsgesprächs 

Erstbeurteilende 
Erstbeurteilende 
Zu beurteilende Per
son 

Muster-Vordruck 
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Prozessbeschreibung: Erstellung und Erörterung des Beurteilungsentwurfs 

Prozessschritt Verantwortlich Beteiligt Dokumente 
Erstellung des Beurtei
lungsentwurfs Erstbeurteilende Erstbeurteilende Beurteilungsentwurf  

Weiterleitung des Beur
teilungsentwurfs (mit 
Kopie des Beurteilungs
beitrags, sofern vorhan
den) an die bzw. den 
Zweitbeurteilenden 

Erstbeurteilende Erstbeurteilende 
Zweitbeurteilende 

Beurteilungsentwurf 
Beurteilungsbeitrag, 
sofern vorhanden 

Bei wesentlichen Unter
schieden in der Bewer
tung findet eine Erörte
rung zwischen Erst- und 
Zweitbeurteilenden statt 

Erstbeurteilende Erstbeurteilende 
Zweitbeurteilende 

Beurteilungsentwurf 
Beurteilungsbeitrag, 
sofern vorhanden 

Bei einer abweichenden 
Leistungsbeurteilung 
besteht die Möglichkeit, 
die Einschätzung der 
bzw. des Zweitbeurtei
lenden schriftlich fest
zuhalten 

Zweitbeurteilende Zweitbeurteilende Beurteilungsentwurf 

Wenn keine Klärung gra
vierender Unterschiede 
in der Bewertung erfolgt, 
ist der Dienstvorge
setzte zu informieren 

Erstbeurteilende 

Erstbeurteilende 
Zweitbeurteilende 
Dienstvorgesetzte 
bzw. Dienstvorge
setzter 

Beurteilungsentwurf 
Beurteilungsbeitrag, 
sofern vorhanden 

Weiterleitung des Beur
teilungsentwurfs (mit 
Kopie des Beurteilungs
beitrags, sofern vorhan
den) an die zu beurtei
lende Person 

Erstbeurteilende 
Erstbeurteilende 
Zu beurteilende Per
son 

Beurteilungsentwurf  
Beurteilungsbeitrag, 
sofern vorhanden 

Die zu beurteilende Per
son macht sich mit dem 
Beurteilungsentwurf ver
traut 

Zu beurteilende 
Person 

Zu beurteilende Per
son 

Beurteilungsentwurf  
Beurteilungsbeitrag, 
sofern vorhanden 

Gespräch zur Erörterung 
des Beurteilungsent
wurfs 

Erstbeurteilende 

Erstbeurteilende 
Zu beurteilende Per
son 
Ggf. verwaltungsin
terne Vertrauensper
son 
Ggf. Zweitbeurtei
lende 

Beurteilungsentwurf  
Beurteilungsbeitrag, 
sofern vorhanden 
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Prozessbeschreibung: Erstellung der Endfassung der Beurteilung 

Prozessschritt Verantwortlich Beteiligt Dokumente 
Erstellung der Endfas
sung der Beurteilung 
(Papierform oder elekt
ronisch) 

Erstbeurteilende Erstbeurteilende 
Beurteilungsbogen 
Beurteilungsbeitrag, 
sofern vorhanden 

Die Bekanntgabe der 
Endfassung der Beurtei
lung erfolgt an die zu be
urteilende Person (Pa
pierform oder elektro
nisch) 

Erstbeurteilende 
Erstbeurteilende 
Zu beurteilende Per
son 

Beurteilungsbogen 
Beurteilungsbeitrag, 
sofern vorhanden 

Bestätigung der Kennt
nisnahme durch zu be
urteilende Person (Pa
pierform oder elektro
nisch) 

Zu beurteilende 
Person 

Zu beurteilende Per
son 

Beurteilungsbogen 
Beurteilungsbeitrag, 
sofern vorhanden 

 

Prozessbeschreibung: Übernahme der Beurteilung in die Personalakte 

Prozessschritt Verantwortlich Beteiligt Dokumente 
Übernahme der Beurtei
lung in die Personalakte 
(Sicherstellung der 
Kenntnisnahme der Be
urteilung durch die beur
teilte Person) 

Erstbeurteilende 
Erstbeurteilende 
Zu beurteilende Per
son 

Beurteilungsbogen 
Beurteilungsbeitrag, 
sofern vorhanden 

Beurteilungsentwürfe 
und Kopien der Beurtei
lungen sind zu löschen 
 
Vorbereitende Unterla
gen werden vernichtet, 
sobald sie nicht mehr 
benötigt werden 

Erstbeurteilende 

Erstbeurteilende 
Zu beurteilende Per
son 
Zweitbeurteilende 

Beurteilungsentwurf 
Vorbereitende Unter
lagen 
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Prozessbeschreibung: Ggf. Stellungnahme der bzw. des Beurteilten 

Prozessschritt Verantwortlich Beteiligt Dokumente 
Gegebenenfalls Stel
lungnahme des zu Be-
urteilten 

Zu beurteilende 
Person 

Zu beurteilende Per
son Stellungnahme 

Gegebenenfalls Weiter
leitung der Stellung
nahme an die bzw. den 
Erstbeurteilenden 

Zu beurteilende 
Person 

Erstbeurteilende 
Zu beurteilende Per
son 

HIM-Workflow, Mail 
oder in Papierform 

Liegt ein Beurteilungs
beitrag vor, ist dieser in 
der Personalakte aufzu
bewahren und – sofern 
kein Rechtsstreit anhän
gig ist – auf Antrag der 
bzw. des Beurteilten 
zwei Jahre nach Fertig
stellung der Beurteilung, 
in die er eingeflossen 
ist, zu vernichten 

Erstbeurteilende 

Erstbeurteilende 
Zu beurteilende Per
son 
Zweitbeurteilende 

Beurteilungsbeitrag 
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A.3 Beobachtungsanker: Allgemeine Beurteilungskriterien 

Nr. Beurteilungskri
terium 

Beschreibung des 
Kriteriums 

Beobachtungsanker 
Die zu beurteilende Person…   

K.1  
Analysefähigkeit 
und Urteilsver
mögen  

Analyse und Beurtei
lung von Sachver
halten, konzeptio
nelles Denken, Ent
scheidungsfreude 

• erfasst, ordnet, verarbeitet und verknüpft In
formationen folgerichtig 

• unterscheidet Wesentliches von Unwesent
lichem   

• erkennt Zusammenhänge, unterschiedliche 
Ursachen und Interessenlagen  

• zieht folgerichtige und begründete 
Schlüsse  

• kann zukünftige Entwicklungen einschätzen 
und berücksichtigen  

K.2  
Fachliche Kom
petenz  

Einsatz und Weiter
entwicklung von 
Fachwissen  

• besitzt Fach- und Methodenkenntnisse in 
der erforderlichen Breite und Tiefe   

• wendet die Fach- und Methodenkenntnisse 
zielorientiert und sachgerecht an, auch auf 
neue Fragestellungen   

• entwickelt Fach- und Methodenkenntnisse 
kontinuierlich weiter, ggfs. auch fachüber
greifend  

K.3  
Arbeitsergeb
nisse  

Qualität und Quanti
tät der Arbeitsergeb
nisse 

• erzielt inhaltlich richtige, formal fehlerfreie 
und rechtmäßige Ergebnisse unter Berück
sichtigung der strategischen Ziele der Orga
nisation  

• berücksichtigt die Anforderung und Bedarfe 
der Kundinnen bzw. Kunden und Auftragge
benden  

• arbeitet vollständig und termingerecht   

• erreicht die gesetzten, gegebenenfalls ange
passten Ziele  

• baut Ergebnisse bzw. Beiträge inhaltlich 
schlüssig und strukturiert auf  

K.4  
Selbstmanage
ment  

Gestaltung des Ar
beitsalltags, 

• arbeitet eigenständig  
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Nr. Beurteilungskri
terium 

Beschreibung des 
Kriteriums 

Beobachtungsanker 
Die zu beurteilende Person…   

Ressourceneinsatz, 
Verantwortungs-
übernahme, Reflexi
onsfähigkeit und 
Zielerreichung 

• strukturiert den eigenen Arbeitsalltag, über
prüft und optimiert kontinuierlich die eigene 
Arbeitsweise im Hinblick auf ein definiertes 
Ziel  

• führt auch unter schwierigen Umständen 
die Aufgaben mit der richtigen Priorität wei
ter und bleibt besonnen   

• schöpft vorhandene Verantwortungsspiel
räume aus und fordert für den eigenen Ar
beitszusammenhang notwendige Entschei
dungen anderer ab  

• geht mit den eigenen (physischen und psy
chischen) Kräften verantwortungsvoll um 
und grenzt sich bei Bedarf auch ab   

• kann die eigenen Stärken und Schwächen 
nennen und angemessen einschätzen  

• übernimmt Verantwortung für die persönli
che Weiterentwicklung  

• holt sich regelmäßig Feedback ein, geht da
mit angemessen um und kann Lob bzw. Kri
tik annehmen und reflektieren  

K.5  

Sozial- und 
Diversitätskom
petenz, Kommu
nikationsfähig
keit  

Kooperations- und 
Argumentationsver
mögen sowie die Fä
higkeit und (innere) 
Haltung, einen wert
schätzenden und 
diskriminierungs
freien Umgang zu 
pflegen  

• übernimmt Verantwortung für eigenes Han
deln und soziale Beziehungen  

• trägt zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung in 
einer Gruppe bzw. einem Team bei  

• betreibt aktiv Wissensaustausch  
• drückt sich situations- und adressatenge

recht aus  
• schafft Akzeptanz für den eigenen Stand

punkt und reagiert auch in Konfliktsituatio
nen sachlich und emotional angemessen 

• kann interdisziplinäres Denken und Han
deln und Synergien erzeugen und nutzen  

• begegnet anderen Menschen mit respekt
voller, unvoreingenommener Haltung und 
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Nr. Beurteilungskri
terium 

Beschreibung des 
Kriteriums 

Beobachtungsanker 
Die zu beurteilende Person…   

wirkt aktiv darauf hin, vorhandene Barrieren 
abzubauen  

• versetzt sich in andere hinein und nimmt 
Rücksicht auch auf die unterschiedlichen 
Lebens- und Bedarfslagen verschiedener 
Menschen   

• spricht, schreibt und verhält sich korrekt 
und diskriminierungsfrei  

K.6  

Innovations- und 
Veränderungsfä
higkeit, digitale 
Kompetenz  

Haltung zu und Um
gang mit Verände
rungen von Ar
beitsumgebungen- 
und -weisen, Chan
geprozessen und di
gitalen Entwicklun
gen  

• steht technischen und organisatorischen 
Veränderungen aufgeschlossen gegen
über und trägt diese mit 

• denkt in neuen Bahnen auch über die beste
henden Rahmenbedingungen hinaus und 
überprüft Prozesse und Herangehensweisen 
hinsichtlich ihrer Effizienz und Sinnhaf
tigkeit  

• initiiert und unterstützt die Umsetzung von 
prozessualen, technischen oder organisato
rischen Veränderungen  

• denkt kreativ, bietet eigene Gestaltungs
ideen und Lösungsansätze an   

• erfüllt die IT-Anforderungen 

• steht den Bereichen Technik und Digitalisie
rung offen und eigeninitiativ gegenüber  

• nutzt die Elemente der Online-Kommunika
tion  

• bevorzugt – wo sinnvoll und möglich – digi
tale Lösungen  

 

  



Version 1.01 
Dezember 2025 

 

14 
 

A.4 Beobachtungsanker: Führungskriterien 

Nr. Beurteilungskrite
rium 

Beschreibung des 
Kriteriums 

Beobachtungsanker 
Die zu beurteilende Person… 

F.1  
Führungskraft als 
reflektiertes Vor
bild  

Selbstreflexion und 
Integrität  

• setzt sich mit der eigenen Führungsrolle aus
einander (z. B. besucht Führungsseminare, 
Führungsveranstaltungen, holt sich regelmä
ßig Feedback bei Beschäftigten und Füh
rungskräften ein)  

• erarbeitet für sich und mit dem Team ein ge
meinsames Führungsverständnis  

• hinterfragt eigene Vorstellungen sowie eige
nes Handeln und die Auswirkung auf Be
schäftigte bzw. Dritte  

• ist verlässlich und verhält sich berechenbar, 
steht zu ihrem Wort  

• steht für sich und andere ein, stellt sich, 
wenn nötig vor das Team  

• verhindert Ungerechtigkeit, sorgt z. B. für 
eine gerechte Verteilung der Arbeitslast  

• vertritt die (Führungs-) Werte der FHH  

F.2  

Führungskraft als 
Coach und Talent
managerin bzw. Ta
lentmanager  

Empathie, Ver
trauen und Konflikt
fähigkeit  

• geht respektvoll mit den Beschäftigten um, 
zeigt Einfühlungsvermögen und ist offen für 
die Anliegen der Beschäftigten  

• erkennt und fördert Kompetenzen und Po
tenzial, würdigt Leistungen   

• erkennt Defizite/unzureichende Kompeten
zen, äußert konstruktives Feedback, leitet 
passende Entwicklungsmaßnahmen ab  

• fördert eine gute Lern- und Weiterbildungs
kultur und lebt diese vor  

• erkennt Konflikte, geht diese an und bemüht 
sich um eine Lösung  

• fördert Initiative und Eigenverantwortung  
• erkennt persönliche und interkulturelle Un

terschiede im Team (Diversität) und setzt 
diese nutzbringend ein  
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• hat die Gesundheit ihrer Beschäftigten im 
Blick und fördert diese u.a. durch bewusste 
Steuerung von Arbeitsbelastung und Res
sourcen 

F.3  
Führungskraft als 
Vernetzerin bzw. 
Vernetzer  
 

Weitblick und Ganz
heitlichkeit  

• fördert bereichsübergreifenden Austausch  
• holt Perspektiven von außerhalb der eigenen 

Organisation ein    
• fördert und nutzt Synergieeffekte   
• ist offen für andere Sichtweisen, antizipiert 

Interessen der Zielgruppe  
• schafft Akzeptanz für den eigenen Stand

punkt  
• berücksichtigt die jeweiligen Interessen und 

versucht, diese auszubalancieren, ist kom
promissbereit  

• formuliert und argumentiert klar, nachvoll
ziehbar und mit breitem Argumentations
spektrum  

• kommuniziert zielgruppengerecht  
• denkt und handelt vorausschauend 

F.4  

Führungskraft als 
Change Managerin 
bzw. Manager und 
Innovatorin bzw. In
novator 

Mut und Verände
rungsbereitschaft, 
Verantwortungsbe
reitschaft  

• fördert aktiv Veränderungen und nimmt Be
troffene mit (Information, Beteiligung) 

• ermutigt Beschäftigte zur Mitgestaltung  
• etabliert eine offene Gesprächs- und Fehler

kultur  
• geht angemessen Risiken ein 
• optimiert bestehende Arbeitsprozesse oder 

entwickelt sie komplett neu  
• geht kreativ an Fragestellungen heran  
• setzt eigene Impulse bzw. nimmt Impulse 

von Dritten auf  
• fördert Lösungen/Veränderungen, die über 

den eigenen Arbeitsbereich hinaus gehen  
• fördert digitale Weiterentwicklung, denkt 

und handelt prozesshaft und reflektiert di
rekte Einsatzmöglichkeiten  

• erarbeitet sich systemisches Organisations
wissen und setzt es ein  
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F.5  

Führungskraft als 
Strategin bzw. Stra
tege und Umsetze
rin bzw. Umsetzer  

Ergebnis- und Zielo
rientierung, Ent
scheidungsfreude 

• entwickelt eine Strategie oder richtet den ei
genen Bereich klar auf die bestehende Stra
tegie aus 

• gibt eine Orientierung zu Handlungsschwer
punkten und Erwartungen   

• stellt die Organisation zukunftsorientiert auf, 
setzt Ziele und steuert diese  

• denkt und handelt ergebnis- und wirkungs
orientiert unter Berücksichtigung bestehen
der Ressourcen 

• bewertet laufend neue Erkenntnisse und 
Entwicklungen und lässt diese in Prozesse 
einfließen (Monitoring) 

• durchdringt komplexe Sachverhalte und un
terscheidet Wesentliches von Unwesentli
chem 

• trifft zeitgerecht sachgerechte Entscheidun
gen und vertritt diese auch gegen Wider
stände 

• berücksichtigt betriebswirtschaftliche In
strumente und Kennzahlen 
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A.5 Die vier Kompetenzbereiche von Ausbilderinnen und Ausbildern 

1. Mentorinnen- bzw. Mentorenkompetenz:  
• unterstützt und befähigt Nachwuchskraft in der beruflichen Entwicklung und der sukzes

siven Übernahme von eigenen Verantwortlichkeiten  
• unterstützt Nachwuchskraft dabei, das eigene Potenzial zu erkennen und auszuschöp

fen  
• vereinbart gemeinsam mit der Nachwuchskraft, wie die Lernziele zu erreichen sind  
• ist empathisch und berät, wie sich die Nachwuchskraft auf neue Herausforderungen ein

lassen kann  
• sorgt dafür, dass sich die Nachwuchskraft in das Team integrieren und im Arbeitsumfeld 

wohlfühlen kann  
• bereitet den Boden für gute Kommunikation, unternimmt in Konflikten die Initiative, um 

sie aufzulösen  
• lässt die Nachwuchskraft teilhaben an den eigenen beruflichen Erfahrungen  

 

2. Rollenbewusstsein:  
• ist sich der Führungsaufgabe eigener Art bewusst  
• wahrt die professionelle Distanz zur Nachwuchskraft  
• Unterstützt die Nachwuchskraft bei der Entwicklung einer eigenen Rollenklarheit  
• erkennt, dass sich die Zusammensetzung der Gesellschaft auch in der Gruppe der 

Nachwuchskräfte spiegelt  
• reflektiert das eigene Verhalten und seine Wirkung auf die Nachwuchskraft  
• sucht Unterstützung, wenn Konflikte vor Ort nicht gelöst werden können (Ausbildungs

leitung, Personalstelle der Nachwuchskraft)  

 

3. Ausbildungskompetenz:  
• unterstützt die Nachwuchskraft in dem Bemühen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu 

erwerben, die zum Erreichen des Ausbildungs- und Studienzieles erforderlich ist  
• kann den begleiteten Ausbildungsabschnitt in das „Gesamtgefüge“ des jeweiligen Aus

bildungs- oder Studienganges einordnen  
• kann mit den zur Verfügung gestellten Instrumenten (z.B. Feedbackbogen, Ausbildungs

plan, Ausbildungsmanagementsystem) umgehen  
• verfügt über die didaktischen Methoden für die Begleitung Auszubildender bzw. Studie

render  
• bildet sich kontinuierlich fort (Informationsangebote, Fortbildungsveranstaltungen)  
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4. Innovationskompetenz:  
• geht konstruktiv mit Veränderungen in der Berufswelt um und ist mit dieser Haltung Vor

bild für die Nachwuchskraft  
• lädt Nachwuchskräfte dazu ein, eigene Ideen mitzuteilen  
• fordert Feedback der Nachwuchskraft ein und versteht dieses als Chance für Verbesse

rungen im Ausbildungsprozess  
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